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Landesgesetzblatt für Wien 
Jahrgang 1977 Ausgegeben am 31. März 1977 7. Stüdl: 

8. Gesetz: Bestimmungen über die Elektrizitätswimduift für den Bereich des Bundeslandes Wien (Wiener Elektrizitäts· 
wirtsdiafrsgesetZ 1976). 

s. 
Gesetz vom 17. Dezember 197 6, mit dem 
Bestimmungen über die Elektrizitätswirt
schaft für den Bereich des Bundeslandes Wien 
erlassen werden (Wiener Elektrizitätswirt-

schaftsgesetz 197 6) 

Der Wiener Landtag hat in Ausführung des 
Bundesgesetzes vom 11. April 1975 über die Elek
trizitätswirtschaft (Elektrizitä.tswirtsdiaftsgesetz.), 
BGBL Nr. 260i1975, beschlossen: 

1. ABSCHNI'IT 

Begriffsbestimmungen 

§ 1. (1) Elektrizitätsversorgungsunternehmen 
im Sinne dieses Gesetzes sind alle Unternehmen 
der Elektrizitätsversorgung, soweit sie im Bereidi 
des Bundeslandes Wien elektrische Energie zum 
Zwecke der entgeltlichen Abgabe an andere 
(öffentliche Elektrizitätsversorgung) erzeugen 
oder verteilen. Als entgeltliche Abgabe an andere 
gilt audl die entgeltli<he Abgabe elektrisdler 
Energie von Genossenschaften, Agrargemein
schaften und anderen V ereiniigurugen an ihre Mit
glieder. Die Abgabe elektris<her Energie an Be
triebsangehörige (einsdiließlidl Pensionisten) im 
Betriebsgelände gilt nicht als entgeltliche Abgabe 
an andere. 

{2) Eigenanlagen im Sinne dieses Gesetzes sind 
aHe Anlagen, soweit sie im Bereich des Bundes~ 
landes Wien elektrische Energie für den eigenen 
Bedarf des Inhabers erzeugen und im Zusammen
hang damit verteilen. Sie bleiben Eigenanlagen1 

wenn sie elektrische Energie an andere abgeben 
a) auf Grund einer behördlich auferlegten Ver

pflichtung; 
:b) an E.Jektrizitätsversorgungsunternehmen; 
c) bei überwiegender Verwendung für den 

eigenen Bedarf des Inhabers an sonstige 
unmittelbare Abnehmer gegen Entgelt 
höch.rens bis zu 500 000 k Wh im Jahr. 

(3) Ausgenommen vom Geltungsbereich dieses 
Gesetz.es sind Elektrizitätsversorgungßunterneh
men, die ausschließlich dem ganzen oder teil
weisen Betrieb von Eisenbahnen sowie dem 
Betrieb des Bergbaues, der Luftfahrt, der Schiff-
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fahrt, den technischen Einrichtungen der Post, 
der Landesverteidigung oder Fernmeldezwecken 
dienen. 

II. ABSCHNI'IT 

Elektrizitätswirtsdtaftlidies Konzessionsverfahten 
für Elektrizitätsversorgungsunternehmen 

§ 2. Der Betrieb eines Elektrizitätsversorgungs
unternehmens bedarf - unabhängig vom elek
trizitätswlrtsdiaftlichen Bewilligungsverfahren ge
mäß § 12 und anderer, außerhalb dieses Gesetzes 
geregelter Genehmigungsverfahren einer 
Konzession. 

§ 3. (1) Die Konzession nach § 2 ist zu erteilen 
für 

a) die unmittelbare Versorgung eines nadi 
Maßgabe des Konzessionsplanes (§ 5 Abs. 3) 
örtlich umschriebenen bestimmten Gebietes; 

b) die Lieferung elektrisdier Energie an Elek
trizitätsversorgungsunternehmen. 

(?) D;e Kon<iessionen ooch Abs. 1 kön·nen au-eh 
nebeneinander erteilt: werden. 

§ 4. (1) Die Erteilung der Konzessionen nach 
§ 2 setzt voraus: 

a) daß im Falle des § 3 Abs. 1 lit. a für das 
örtlich umschriebene bestimmte Gebiet 
keine Konzession zur Versorgung besteht; 

b) daß im Falle des § 3 Abs. 1 lit. b eine 
bestmögliche Verbundwirtsdiaft gewähr
leistet ist und 

c) daß das Elektrizitätsversorgungsunterneh
men in der Lage sein wird, den Pflichten 
nach dem III. Absdlnitt nachzukommen. 

(2) Eine Konzession gemäß § 2 darf nur erteilt 
werden, wenn 

1 . .der K>0messi0Mwerber - sofern er eine 
physische Person ist -
a) voll .gesdiäftsfähig ist und das 24. Le

bensjahr zurückgelegt hat, 
b) zuverlässig ist, 
c) die österreichische Staatsbürgersdiaft be

sitzt, 

2. der Konzessionswerber - sofern er keine 
physische Person ist - seinen Sitz im Inland 
hat, 
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1 ' i '; 
















